
Gemeindeordnung (Organisationsreglement) der Einwohnergemeinde Eggiwil

Teilrevision 2024

Folgende Änderungen sind anlässlich der Gemeindeversammlung vom 29. Mai. 2024 genehmigt
und neu eingefügt worden:

> Art. 75a (Aufgabenübertragung Sekundarschule Signau) ist neu einqefüst worden.
> Art. 83, Abs. 3 (Inkrafttreten von Art. 75a, Abs. 1-4) ist neu einoefüat worden.

Aufgabenübertragung
Sekundarschule Signau

Inkrafttreten

Art. 75a 1 Die Einwohnergemeinde Eggiwil (Partnergemeinde) überträgt
der Einwohnergemeinde Signau (Sitzgemeinde) die Führung der
Sekundarstufe l mit Sekundarschulniveau sowie derdurchlässigen Schule
a/s Teil des Zyklus 3.

2 Der Gemeinderat schliesst den Vertrag mit der Gemeinde Signau
unabhängig von den daraus resultierenden Kosten (Finanzkompetenz) ab.

3 Der Gemeinderat stellt den massgebenden Aufwand jährlich im Budget
ein. Der Aufwand ist gebunden.

4 Der Gemeinderat ernennt das der Gemeinde Eggiwil zustehende
Mitglied in der Bildungskommission.

Art. 83 1 Dieses Reglement tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch
das Amt für Gemeinden und Raumordnung auf den 1. Januar 2019 in
Kraft.

2 Es hebt das Organisationsreglement vom 21. September 201 0 und
weitere widersprechende Vorschriften auf.

3 Art. 75a, Abs. 1 tritt auf den 1. August 2025 in Kraft.
Art. 75a, Abs. 2-4 tritt mit der Genehmigung durch das Amt für

Gemeinden und Raumordnung (AGR) in Kraft.

NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDE
die Präsidentin der Sekretär

Lydia Bähler Stefan Ruch

Auflagezeugnis
Der Gemeindeschreiber hat diese Reglementanpassung (Teilrevision 2024) vom 26. April 2024 bis
28. Mai 2024 (dreissig Tage vor der beschlussfassenden Versammlung) in der Gemeindeschreiberei
öffentlich aufgelegt.

Er gab die Auflage im Amtsanzeiger Oberes Emmental Nr. 17 vom 25. April 2024 und Nr. 20 vom
16. Mai 2024 bekannt.

3537 Eggiwil, der Gemeindeschreiber

Stefan Ruch
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Öffentlich aufgelegen in der ;
Gemeindeverwaltung, 3537 Eggiwil
vom 26.04.2024 bis 28.05.2024
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Umschreibung der Änderung
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Einfügen neuer Artikel 75a, Abs. 1-4
Aufgabenübertragung Sekundarschule Signau
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(Inkrafttreten von Art. 75a, Abs. 1-4)
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